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Digitale Barrierefreiheit 
Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass für alle Menschen digitale Inhalte 
zugänglich sind. Wenn Menschen mit und ohne Behinderungen Software 
und Hardware uneingeschränkt benutzen können, ist der Arbeitsplatz di-
gital barrierefrei. 

Was gehört dazu? 
Grundsätzlich betrifft die digitale Teilhabe alle Lebensbereiche in der Gesellschaft.  
In der Kommunikation, Mobilität und auch bei Behördengängen ist ein digitaler Zugang notwendig:  
z. B. beim Telefonieren, Prüfen einer Bus- oder Bahnverbindung oder Vereinbarung eines Termins. 
Gleichberechtige Teilhabemöglichkeiten sind im Alltag ebenso wichtig wie im Berufsleben.   

Digitale Berührungspunkte

Hardware 

• Computer, Laptops, Tablets, 
Smartphones  

• Produktionsmaschinen 
• Fahrzeuge 

Software & Anwendungen 

• Betriebssysteme, Computer-
software, Apps 

• Internet, Intranet 
• E-Mails 
• Dokumente  

(PDF, Office-Produkte) 

Beruf & Alltag 

• Telefonieren 
• Digitale Veranstaltungen 
• Digitale Behördengänge 
• Termine vereinbaren 
• Bilder, Videos, Podcasts 
• Soziale Netzwerke 
• Haushalts- und Smart Home-

Geräte 

 

Digitale Barrierefreiheit als Vorteil für Unternehmen 
Fast alle digitalen Geräte und Anwendungen, die in modernen Unternehmen verwendet werden, lassen 
sich barrierefrei nutzen oder umbauen. Dafür stehen oft finanzielle Fördermöglichkeiten zur Verfügung.  
Barrierefreie Stellenangebote, Webseiten oder Darstellungen in sozialen Netzwerken signalisieren Offen-
heit und Diversität und erhöhen die Chance, Fachkräfte zu finden sowie Kundinnen und Kunden an sich 
zu binden.  
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verpflichtet Unternehmen, ihren Onlinehandel und bestimmte 
Produkte wie Computer und Smartphones ab Juni 2025 barrierefrei anzubieten. Unternehmen, die bereits 
jetzt Kompetenzen aufbauen, haben einen Wettbewerbsvorteil.
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Menschen nutzen digitale Angebote unterschiedlich  
und nehmen die Inhalte individuell wahr. 
 
 

Hilfsmittel 
Es gibt Hilfsmittel, die Menschen mit unter-
schiedlichen Einschränkungen dabei helfen, 
digitale Inhalte wahrzunehmen. 

Blinde Menschen verwenden häufig soge-
nannte Screenreader – Programme, die Texte 
im Computer oder auf dem Smartphone vorle-
sen.  
Es gibt auch Braille-Zeilen, bei denen bewegli-
che Stifte Punktschrift erzeugen. 

Sehbehinderte Menschen können durch starke 
Vergrößerung auch weiterhin digitale Inhalte 
eigenständig lesen. 

Die Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehin-
derung sind sehr unterschiedlich. Bei Video-
konferenzen können beispielsweise compu-
tergenerierte Untertitel unterstützen oder Ge-
bärdensprach-Dolmetscher oder -Dolmetsche-
rinnen eingeblendet werden. Mit den richtigen 
Einstellungen und Hilfsmitteln sind Videokon-
ferenzen für Menschen mit Hörschädigung so-
gar leichter zu verstehen als in Konferenzräu-
men mit schlechter Akustik. 

Computer können von Menschen mit einge-
schränkter Motorik auch mit Tastatur, Touch-
screen, Augen- oder Sprachsteuerung bedient 
werden. 

 

Kundenpotentiale 
Ist ein Angebot optimal barrierefrei gestaltet, 
profitieren nicht nur Menschen mit Behinde-
rungen davon. Je älter Kundinnen und Kun-
den werden, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass sie schlechter sehen oder hören. Wenn 
Berührungspunkte wie Webseite, Produktbe-
schreibungen oder Customer Service darauf 
bereits vorbereitet sind, verbessert das die 
Kundeninteraktion.  
Viele barrierefreie Einstellungen werden 
längst als angenehmer Service genutzt:  

• Videos mit Untertitelung ohne Ton in der 
Bahn ansehen  

• online Termine vereinbaren  
• Texte in sogenannter „Leichter Sprache“ 

sind vielen Menschen eine echte Hilfe beim 
Verstehen von anspruchsvollen Inhalten. 

• Vorlesefunktionen helfen nicht nur Men-
schen mit Sehbehinderung, sondern bei-
spielsweise auch den über 6,2 Mio. Men-
schen mit Analphabetismus in Deutsch-
land. 

Gut informiert mit 
 

Recht auf digitale Teilhabe 
🡪 REHADAT-Talentplus 
 

Kommunikation und Information 
🡪 REHADAT-Hilfsmittel 

App-Suche 
🡪 REHADAT-Hilfsmittel 

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) 
🡪 REHADAT-Recht 
 
Barrierefreie Information und  
Kommunikation 
🡪 REHADAT-Literatur 
 

Download unter: 
🡪 rehadat.de 

https://www.talentplus.de/inklusion-gestalten/digitale-teilhabe/recht-auf-digitale-teilhabe/
https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/produkte/kommunikation-information/
https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/app-suche/
https://www.rehadat-recht.de/gesetze/alle-gesetze-thematisch/index.html?filter=%2528referenznr_rec%253A%2528%2522R%252FRBFSG00%2522%2529%2529+AND+doc_type%253AREC+AND+art_rec%253AGesetze&query=%2528R%252FRBFSG00%2529&reloaded&sort=referenznr_rec+asc&mode=detail
https://www.rehadat-literatur.de/literatur/barrierefreies-leben/barrierefreie-information-und-kommunikation/
https://www.rehadat.de/presse-service/alle-publikationen
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